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DATUM 22.10.2020

Antrag auf Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG)
Ihre E-Mail vom 29.09.2020

█████▋███████▌

mit E-Mail vom 29.09.2020 bitten Sie um AuskunftzurAnzahl der im Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft(BMEL) gedruckten bzw. zum Druck bestelltenund versand-
tenoffiziellen Weihnachtskarten in den Jahren 2018 und 2019. Mit Ihrem Antrag haben Sie 
darum gebeten, über eventuell zu erhebende Gebühren vorab informiert zu werden.

Nach § 10 Informationsfreiheitsgesetz werden für individuell zurechenbare öffentliche Leis-
tungen nach dem IFG Gebühren nach Maßgabe der Verordnung über die Gebühren und Aus-
lagen nach dem Informationsfreiheitsgesetz (Informationsgebührenverordnung-IFGGebV) 
vom 02.01.2006 erhoben. Grundsätzlich gebührenfrei ist die Erteilung einfacher Auskünfte 
bzw. die Ablehnung eines Antrages. Eine einfache Auskunft liegt grundsätzlich dann vor, 
wenn ihre Vorbereitung gar keinen oder zumindestnur einen sehr geringen Verwaltungsauf-
wand verursacht. Dies wäre hier nicht der Fall. Da im BMEL keine zentrale Erfassungder 
von Ihnen gewünschten Informationenerfolgt, müssten die angefragten Informationen durch 
eine Hausabfrage ermittelt werden. Hierfür siehtTeil A Nr. 1.2 der Anlage zu § 1 Absatz 1 
IFGGebVeinenGebührenrahmen von 30bis 250€ vor. Die tatsächliche Höhe der Gebühr 
errechnet sich aus dem für die Bearbeitung notwendigen Personal-, Sach- und Zeitaufwand. 

In welcher Höhe Gebühren im vorliegenden Fall tatsächlich anfallen werden, vermag ich noch 
nicht abschließend festzustellen, da ich den Verwaltungsaufwand erst im Rahmen der Bear-
beitung Ihres Antrags feststellen kann. Derzeit wird mit Gebühren im unterenGebührenrah-



SEITE 2 VON 2 

men gerechnet. Gründe für eine Gebührenermäßigung oder eine Befreiung von einer Gebüh-

renerhebung im Sinne des § 2 Informationsgebührenverordnung (IFGGebV) sind nicht er-

sichtlich. 

 

Vor diesem Hintergrund bitte ich Sie bis zum 09.11.2020 um Mitteilung, ob Sie Ihr Informa-

tionsersuchen trotz der zu erwartenden Gebühren aufrechterhalten bzw. ggf. auf ein bestimm-

tes Informationsbegehren eingrenzen möchten sowie um Mitteilung einer zustellfähigen Post-

anschrift. 

 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich bis zu Ihrer Rückmeldung die Bearbeitung Ihres 

Antrages aussetzen werde. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

gez. Susann Thomas 

 

 

 

 

 


